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Endlich Gerechtigkeit in der Lebensmittellieferkette? 
Auswirkungen des deutschen und europäischen Lieferkettengesetzes  
auf die Menschen in der Landwirtschaft

von Steffen Vogel

Armutslöhne, Vergiftungen durch Pestizide und die Diskriminierung von Frauen und Gewerk
schafter:innen sind bei der Produktion vieler Lebensmittel an der Tagesordnung, insbesondere in wirt-
schaftlich benachteiligten Ländern. Große Konzerne nehmen solche Menschenrechtsverletzungen in 
ihren Lieferketten in Kauf – und profitieren sogar davon. Nachdem freiwillige Selbstverpflichtungen 
der Wirtschaft, diese Missstände zu beenden, letztlich nicht zielführend waren, wurden auf deutscher 
wie europäischer Ebene neue gesetzliche Regelungen geschaffen zum Schutz von Menschen- und 
Arbeitsrechten. Ein Paradigmenwechsel: weg von der bloßen Freiwilligkeit bei der Einhaltung von 
Menschenrechten hin zu rechtlicher Verbindlichkeit im Sinne unternehmerischer Sorgfaltspflichten. 
Der folgende Beitrag analysiert und vergleicht das bereits in Kraft getretene deutsche Lieferketten-
gesetz und dessen Pendant auf EU-Ebene, die Richtlinie für unternehmerische Sorgfaltspflichten im 
Bereich Nachhaltigkeit. Diese muss bis Juli 2026 in nationales Recht überführt werden. Der Autor zeigt 
Stärken und Schwächen der Gesetzgebung und deren Umsetzung auf und geht näher auf die Grün-
de für ein aktuelles Beschwerdeverfahren gegen die beiden Supermarktketten Edeka und Rewe ein. 

Große Konzerne dominieren immer größere Teile des 
globalen Ernährungssystems. Zwischen Milliarden 
Verbraucher:innen und Produzent:innen von land-
wirtschaftlichen Erzeugnissen stehen nur eine Hand-
voll transnationaler Konzerne, die den Großteil des 
Marktes etwa für Saatgut, Pestizide oder Düngemittel 
bestimmen. Auch der Handel mit Lebensmitteln ist 
stark konzentriert: In Deutschland beherrschen die 
vier größten Supermarktketten etwa 87 Prozent des Le-
bensmitteleinzelhandels. Dabei entfielen 2023 auf die 
Edeka-Gruppe (mit Netto) 23,1 Prozent, auf die Rewe 
Group (mit Penny) 21,2 Prozent, auf die Schwarz-
Gruppe (mit Lidl und Kaufland) 20,9 Prozent und 
auf Aldi Nord und Aldi Süd zusammen 13 Prozent.1 
Diese Marktmacht lässt sie immer höhere Margen 
durchsetzen, auf Kosten landwirtschaftlicher Betriebe.2 
Auch Verbraucher:innen müssen dafür zahlen: In den 
jüngsten Inflationsphasen mehrten sich Hinweise auf 
übermäßige Preissteigerungen durch die Supermärkte. 
Auffallend ist auch, wie sich die Margen zwischen Le-
bensmitteleinzelhandel (LEH) und Verarbeitern zuun-
gunsten der Landwirtschaft verschoben haben (Abb. 1).3

Die Supermärkte haben sich zu Schlüsselakteuren 
in globalen Wertschöpfungsketten entwickelt, die 

nicht nur ihren eigenen Aktionsradius immer wei-
ter ausweiten, indem sie in neue Produktions- und 
Handelsbereiche vorstoßen (vertikale Integration) 
oder strategisch bestimmte Produktionsschritte aus-
lagern (Outsourcing). Sie üben dadurch auch einen 
immer größeren Einfluss auf vorgelagerte Stufen der 
Wertschöpfung aus, stellen genaueste Anforderungen 
an die Beschaffenheit und Qualität von Produkten 
und können bei der Preissetzung großen Druck aus-
üben. Unter welchen Bedingungen für Beschäftigte, 
Landwirt:innen und Umwelt die Produkte hergestellt 
wurden, bleibt dabei nach rein betriebswirtschaft
licher Betrachtungsweise außen vor.

Beschäftigte am Anfang der Lieferkette, aber auch 
Kleinbäuerinnen und -bauern im globalen Süden und 
in Europa, haben in diesem profitorientierten Er-
nährungssystem das Nachsehen. Landarbeiter:innen 
zählen weltweit zu den prekärsten Bevölkerungs-
gruppen und sind überdurchschnittlich von Hunger 
betroffen. Gleichzeitig zeigt das zunehmende Höfe-
sterben auch in Deutschland sowie die Berichte von 
Landwirt:innen, dass sich Wirtschaftlichkeit und die 
Einhaltung von ökologischen und sozialen Standards 
immer schwerer vereinbaren lassen.

( Schwerpunkt »Wertschöpfung & Wertschätzung«
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Der Kampf um Lieferkettengesetze

Dieser dominanten wirtschaftlichen Stellung der 
Großunternehmen hinkten ihre rechtlichenVer-
pflichtungen für Menschenrechte lange hinterher.Die 
OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, 
die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschen-
rechte sowie branchenspezifische Codes of Conduct 
legten erste Erwartungen an die Verantwortung für 
Menschenrechte in Lieferketten fest, hatten aber keine 
bindende Wirkung oder Durchsetzungsmöglichkeit.

Fälle von Ausbeutung, Kinderarbeit oder Umwelt-
zerstörung in Lieferketten wurden zwar immer wie-
der publik, woraufhin öffentlicher Druck Unterneh-
men zu Maßnahmen gegen die Missstände zwang. 
In der Breite blieb die Wirtschaft jedoch bei freiwil-
ligen Maßnahmen, wobei sich die Grenze zwischen 
Maßnahmen der unternehmerischen Verantwortung 
(Corporate Social Responsibility) und Greenwashing 
oft als fließend herausstellte.

Vor dem Hintergrund des steigenden öffentlichen 
Interesses an menschenwürdigen und umweltver-
träglichen Produktionsbedingungen traten privat-
wirtschaftliche Zertifizierungsunternehmen auf den 
Plan, die die Einhaltung sozialer und ökologischer 
Standards kontrollieren sollen. Das zugrunde liegen-
de System der Sozialaudits hat sich jedoch aufgrund 
von Interessenskonflikten und Manipulationsanfäl-
ligkeit als ungeeignet zur Verhinderung von Men-
schenrechtsverletzungen herausgestellt, wie zahl-
reiche Verstöße auf zertifizierten Plantagen und Be-
triebsstätten zeigen.5

Um diese Lücke zu schließen, kamen in mehreren 
Ländern Bewegungen wie die »Initiative Lieferketten
gesetz« auf, die einen rechtlichen Rahmen für die 
menschenrechtliche Verantwortung von Unterneh-

men forderte – und durch die Verabschiedung des 
deutschen  Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes 
(LkSG), das mit dem 1. Januar 2023 in Kraft getreten 
ist, einen Meilenstein erreichen konnte. 

Obgleich es in der letzten Phase der Verhandlungen 
innerhalb der damaligen Großen Koalition auf Drän-
gen von Wirtschaftsministerium und Verbänden zu 
Abschwächungen kam, begründete das LkSG einen 
Paradigmenwechsel: weg von der grundsätzlichen 
Freiwilligkeit bei der Einhaltung von Menschenrech-
ten hin zu rechtlicher Verbindlichkeit im Sinne unter-
nehmerischer Sorgfaltspflichten.

Parallel zum Gesetzgebungsprozess in Deutschland 
wurde 2020 auf EU-Ebene eine Regelung unterneh-
merischer Sorgfaltspflichten angestoßen, die in die EU 
Corporate Sustainable Due Diligence Directive (EU-
CSDDD), die Richtlinie für unternehmerische Sorg-
faltspflichten im Bereich Nachhaltigkeit, mündete. 
Auch in diesem Prozess folgte auf relativ weitgehen-
de Entwürfe eine politische Zitterpartie. Maßgeblich 
verursacht wurde diese durch die Blockadehaltung der 
FDP, welche durch das Finanz- und Justizministerium 
nicht nur auf einer Änderung des deutschen Votums 
im Rat von »Zustimmung« zu »Enthaltung« bestand, 
sondern in der Endphase der Verhandlungen sogar 
weitere europäische Regierungen dazu aufforderte, 
dem bereits fertig verhandelten Gesetzestext die Un-
terstützung zu entziehen. In der Konsequenz konnte 
die CSDDD nur nach deutlichen Abschwächungen 
über die Ziellinie gebracht werden. 

Seit Juli 2024 haben die Mitgliedstaaten zwei Jahre 
Zeit, die Richtlinie in nationales Recht zu überfüh-
ren, was in Deutschland zu einer Reform des LkSG 
führen wird. Dabei mehrten sich Stimmen aus der 
Ampelkoalition, die im Zuge der Umsetzung der EU-
Richtlinie trotz dessen schärferer Standards das deut-
sche Lieferkettengesetz abschwächen wollten. Bundes-
wirtschaftsminister Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) 
etwa irritierte im Oktober 2024 mit seiner Aussage, 
die Berichtspflichten des Gesetzes »mit der Kettensäge 
wegbolzen« zu wollen. Auch Bundeskanzler Scholz 
sagte vor Wirtschaftsvertreter:innen missverständ-
lich, das Lieferkettengesetz »komme weg«. Mit dem 
vorzeitigen Ende der Ampel-Koalition erbt die neue 
Bundesregierung die Aufgabe der europarechtskon-
formen Umsetzung.

Deutsches und europäisches Lieferkettengesetz 
im Vergleich

Zentral ist beiden Gesetzen das Konzept der verbind
lichen menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten, das von 
Unternehmen die Erstellung einer Risikoanalyse, die 
Formulierung und Umsetzung von Präventionsmaß-
nahmen, die Einrichtung eines Beschwerdemechanis-

Abb. 1: Verschiebung der Preisaufschläge und 
Margen zwischen Verarbeitern, Einzelhandel 
und Landwirtschaft 4
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mus und die Abstellung von Verstößen fordert. Dabei 
gilt ein risikobasierter Ansatz, also die Konzentration 
auf die wichtigsten Risiken, sowie das Prinzip »Befähi-
gung vor Rückzug«, demzufolge auf Verbesserungen 
der Situation beim Lieferanten hinzuwirken ist, statt 
Geschäftsbeziehungen sofort abzubrechen. In vielen 
Aspekten lassen sich jedoch Unterschiede feststellen.

Anwendungsbereich und Definition der Lieferkette
Sowohl LkSG als auch CSDDD gelten nur für sehr 
große Unternehmen. Während unter das LkSG alle 
Unternehmen mit Sitz in Deutschland und mehr als 
1.000 Mitarbeiter:innen fallen, sieht die CSDDD eine 
schrittweise Ausweitung des Anwendungsbereichs vor, 
beginnend 2027 mit Unternehmen über 5.000 Mit
arbeitenden. Ab Juli 2029 fallen auch Unternehmen 
mit 1.000 Mitarbeitenden unter die Richtlinie, jedoch 
greift noch eine jährliche Umsatzschwelle von 450 Mil-
lionen Euro. Damit wären nur 0,05 Prozent der euro-
päischen Unternehmen betroffen. In Deutschland er-
reicht nur etwa ein Drittel der bereits LkSG-pflichtigen 
Unternehmen die in der CSDDD vorgesehene Umsatz-
schwelle. Jedoch ist es laut dem in Art. 1 Abs. 2 CSDDD 
verankerten Verschlechterungsverbot untersagt, das 
geltende Schutzniveau bestehender Regelungen bei 
der Umsetzung der Richtlinie abzusenken, wodurch 
die Bundesregierung verpflichtet ist, den breiteren An-
wendungsbereich des LkSG auch für die CSDDD bei-
zubehalten – so sie kein Vertragsverletzungsverfahren 
vor der EU-Kommission riskieren will.6

Ein Schwachpunkt beider Regelungen ist die 
unzureichende Einbeziehung der nachgelagerten 
(»downstream«) Lieferkette. Das bedeutet unter an-
derem, dass Hersteller von giftigen Pestiziden nicht 
für entstandene Schäden beim Einsatz derselben ver-
antwortlich gemacht werden können.

Geschützte Rechte
Sowohl das LkSG als auch die CSDDD schützen 
grundlegende soziale Menschenrechte, die gerade 
auch im Kontext der Landwirtschaft relevant sind. So 
sind die für Landarbeiter:innen essenziellen Rechte 
auf Arbeitsschutz, angemessene Bezahlung, Gewerk-
schaftsfreiheit und das Verbot von Diskriminie-
rung geregelt. Genauer als das LkSG, welches etwas 
schwammig von »angemessenen Löhnen«7 spricht, 
nimmt die CSDDD auf existenzsichernde Löhne 
(»living wages«) Bezug, die sich nach den vor Ort herr-
schenden Lebenshaltungskosten bemessen und ein 
Leben in Würde garantieren sollen.8 Das gleiche gilt 
für existenzsichernde Einkommen, die Selbstständige 
beziehen. Künftig müssen also europäische Unterneh-
men wie etwa Supermärkte Maßnahmen treffen, die es 
verhindern, dass Landarbeiter:innen und Kleinbäue-
rinnen und -bauern unter diesem existenzsichernden 

Niveau entlohnt werden. Zentral dafür sind angemes-
sene Einkaufspraktiken der Unternehmen, wobei die 
europäische Richtlinie klarstellt, dass Verpflichtungen 
nicht einfach an Zulieferer weitergereicht werden dür-
fen, sondern das europäische Unternehmen im Zwei-
fel auch finanzielle Unterstützung zur Einhaltung der 
Regeln leisten muss.

Einbeziehung von Betroffenen
Allzu oft kommen die Maßnahmen, die in europäi-
schen Firmenzentralen zum Schutz der Menschen-
rechte formuliert werden, gar nicht bei den Betroffe-
nen an oder gehen an ihren Interessen vorbei (siehe 
unten). Stakeholder wie Arbeiter:innen oder Bäuerin-
nen und Bauern sind jedoch in die Entwicklung und 
Umsetzung von Maßnahmen einzubeziehen – dies 
steht bereits im LkSG9, wird aber durch die CSDDD 
noch verstärkt und konkretisiert; zudem sind hier Ge-
werkschaften stärker berücksichtigt. Eine Auslagerung 
der Stakeholder-Beteiligung auf Zertifizierungsfirmen 
ist nicht ausreichend.

Behördliche Durchsetzung
Beide Gesetze sehen zur Kontrolle der Regeln den 
Staat in der Pflicht. Die Kontrolle des LkSG obliegt 
dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA), das sowohl Berichte von Unternehmen prü-
fen soll als auch bei Beschwerden und aus eigenem 
Antrieb tätig wird. Die Behörde kann bei Verstößen 
deren Beendigung anordnen, nach der CSDDD auch 
explizit Maßnahmen zur Wiedergutmachung. Zudem 
kann sie nach CSDDD Bußgelder von bis zu fünf Pro-
zent des Jahresumsatzes (LkSG: bis zu zwei Prozent) 
des Unternehmens verhängen. 

Zivilrechtliche Haftung
Der wohl wichtigste Unterschied zwischen deutschem 
und europäischem Lieferkettengesetz findet sich in der 
zivilrechtlichen Haftung, also der Möglichkeit, Scha-
densersatz für erlittene Menschenrechtsverletzungen 
zu erhalten. Dieser Anspruch war aus dem LkSG auf 
Druck des damaligen Wirtschaftsministeriums ent-
fernt worden. Die CSDDD dagegen regelt, dass Betrof-
fene vor Zivilgerichte in den EU-Mitgliedstaaten zie-
hen können, sofern die beklagten Unternehmen durch 
die Missachtung ihrer Sorgfaltspflichten die erlittenen 
Schäden verursacht oder zu diesen beigetragen haben. 
Erntehelfer:innen, die etwa auf Plantagen im globalen 
Süden Ausbeutung erfahren, wogegen der europä
ische Supermarkt nicht angemessen vorgegangen ist, 
können künftig hierzulande innerhalb einer Verjäh-
rungsfrist von fünf Jahren auf Schadensersatz klagen. 
Um die Missachtung der Sorgfaltspflicht nachzuwei-
sen, können sie im Prozess auch Zugang zu wichtigen 
unternehmensinternen Dokumenten bekommen.
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Auswirkungen auf Landwirtschaft und Landarbeit

Landarbeiter:innen bietet sich durch die Gesetze die 
Möglichkeit, gegen schlechte Arbeitsbedingungen auf 
dem Feld nicht nur gegenüber dem direkten Arbeit-
geber, sondern auch gegenüber Abnehmerfirmen in 
Europa vorzugehen. Für landwirtschaftliche Betriebe, 
die selbst nicht unter den Anwendungsbereich der 
Gesetze fallen, bedeutet dies einerseits, dass sie sich 
gegenüber ihren Abnehmern zur Einhaltung von 
Menschenrechten und Umweltstandards verpflichten 
müssen, was aber in Form von Codes of Conduct oh-
nehin bereits weit verbreitet ist. Andererseits gibt es 
Landwirt:innen die Möglichkeit, auf faire Geschäfts-

bedingungen zu pochen, die die Einhaltung dieser 
Standards auch ermöglichen.

Oxfams Beschwerden nach LkSG gegen Rewe und Edeka
Oxfam hat 2023 gegen Edeka und Rewe auf Grundlage 
des LkSG Beschwerde eingereicht. Hintergrund waren 
fortdauernde Menschenrechtsverletzungen auf Bana-
nen- und Ananasplantagen in Ecuador und Costa Rica 
sowie die Missachtung der gebotenen Sorgfaltspflich-
ten durch die Unternehmen (s. Kasten).

Oxfam reichte im Sommer 2023 zunächst vier Fälle 
bei den vier großen Supermarktketten Edeka, Rewe, 
Lidl und Aldi ein, mit der Forderung, zusammen mit 
den Gewerkschaften vor Ort einen Prozess zur Bei

Verstöße gegen Arbeitsrechte in Lateinamerika

Schlechte Arbeitsbedingungen und Umweltzerstörung 
in der industriellen Landwirtschaft in Lateinamerika sind 
bereits seit Jahren bekannt, auch die Verantwortung der 
Supermärkte war immer wieder Gegenstand öffentlicher 
Debatten.10 Jedoch berichten Oxfams Partnerorganisa
tionen nach wie vor über schwerwiegende Verstöße: 

	■ Mangelnder Arbeitsschutz gegen Pestizide: Auf Plan
tagen in Costa Rica und Ecuador werden nach wie vor 
gesundheitsschädliche Pestizide ausgebracht, ohne dass 
Beschäftigte ausreichend geschützt würden. In den 
eingereichten Fällen kam es regelmäßig vor, dass Ernte
arbeiter:innen auf Bananenplantagen giftigem Regen aus 
Sprühflugzeugen ausgesetzt waren, was einige Arbeite
r:innen sogar mit Videos belegen konnten. Andere be- 
richteten, dass die vorgeschriebenen Wiederbetretungs-
fristen nicht eingehalten wurden oder sie keine ausrei-
chende Schutzkleidung bekamen. Beschäftigte klagten 
über Hautreizungen und Atemwegsbeschwerden.

	■ Vorenthaltung angemessener Löhne: Sowohl in 
Costa Rica als auch in Ecuador gibt es verpflichtende 
Mindestlöhne. Jedoch reichen diese zum Leben oft nicht 
aus – in Costa Rica lag das Mindestlohnniveau 2022 mit 
400 Euro weit unter einem existenzsichernden Einkom-
men von gut 670 Euro.11 Oft wird jedoch nicht einmal der 
Mindestlohn gezahlt, vor allem Leiharbeiter:innen, häufig 
Migrant:innen ohne legalen Aufenthaltsstatus, verdienen 
noch deutlich weniger. Auf einer Rewe-Zulieferplantage 
in Ecuador bekamen Arbeiterinnen nur etwa die Hälfte 
des Mindestlohns, da sie formal für eine halbe Stelle an
gestellt waren, in Wirklichkeit aber bis zu zehn Stunden 
am Tag arbeiteten. 

	■ Diskriminierung: Werden männliche Erntehelfer 
schlecht behandelt und bezahlt, ist die Situation von 

Frauen, Älteren oder Menschen mit Behinderung oft 
noch schwieriger. Frauen werden neben schlechter Be-
zahlung von Vorarbeitern oftmals respektlos behandelt, 
auch sexualisierte Gewalt kommt immer wieder vor. 
Von manchen Firmen wird berichtet, dass Ältere und 
Menschen mit Behinderungen gezielt besonders schwe-
re Arbeiten verrichten müssen, um sie zur Kündigung 
zu drängen. 

	■ Bekämpfung von Gewerkschaften: Entschließen sich 
Arbeiter:innen, gegen diese Missstände vorzugehen und 
sich in einer Gewerkschaft zusammenzuschließen, müssen 
sie Repressalien fürchten. Häufig kommt es vor, dass Mit-
glieder zum Austritt aus der Gewerkschaft gedrängt oder 
direkt entlassen und auf eine »schwarze Liste« gesetzt 
werden, woraufhin sie auch auf anderen Plantagen keine 
Arbeit mehr finden. 

	■ Unwirksamkeit von Audit-Untersuchungen: Alle  
vier Supermärkte (Edeka, Rewe, Lidl und Aldi) nutzen 
Zertifizierungen, um Menschenrechtsverletzungen 
aufzudecken. Jedoch wurde auf allen vier Plantagen 
scharfe Kritik am herrschenden System punktueller 
Überprüfungen (Sozialaudits) laut. So wurden Arbeite
r:innen gezielt instruiert und unter Druck gesetzt, Miss-
stände zu verschweigen. Irregulär Beschäftigte mussten 
am Tag der Überprüfung zuhause bleiben. Auf einem 
der Betriebe kursierte vor der Untersuchung durch 
»Rainforest Alliance« die Sprachnachricht eines Vorar-
beiters, der den Beschäftigten erklärte, welche Pestizide 
von den Auditor:innen gefunden werden dürften und 
welche nicht. Bei Arbeiter:innen und Gewerkschaften 
herrscht sehr geringes Vertrauen in Zertifizierungs
unternehmen, wodurch diese Überprüfungen nicht als 
ausreichende Maßnahmen nach LkSG gewertet werden 
können.
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legung und Abstellung der Verstöße zu initiieren. 
Dieser Grundforderung kamen die beiden Discounter 
nach; Edeka und Rewe dagegen zeigten sich zu einem 
partizipativen, transparenten Prozess nicht bereit. 
Daher erhob Oxfam gegen diese im November 2023 
Beschwerde vor dem Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA). 

Die zwei Beschwerden zu Rewe und Edeka sind 
seit Einreichung beim BAFA anhängig (Stand: No-
vember 2024). Die Behörde ermittelte und ver-
langte Auskunft von den Unternehmen, stellte die 
Beschwerdeführer:innen jedoch vor Hürden im Pro-
zess, versagte ihnen etwa zunächst Akteneinsicht ins 
Prüfverfahren. Aktuell ist offen, wie wirksam die An-
ordnungen des BAFA gegenüber den Unternehmen 
sind und ob diese zu einer nachhaltigen Verbesserung 
der Menschenrechtssituation auf den Plantagen füh-
ren. Da sich Lidl und Aldi zur Zusammenarbeit mit der 
costaricanischen Gewerkschaft SITRAP bereit erklär-
ten, konnten hier Prozesse der direkten Aushandlung 
mit dem Zulieferbetrieb initiiert werden, die zu ersten 
Verbesserungen vor Ort führten. Jedoch gab es auch 
Entlassungen infolge des Verkaufs eines der Betriebe.

Hürden bei der Durchsetzung 
Dass deutsche Supermärkte infolge des Lieferketten-
gesetzes sich ernsthafter als zuvor um die Abstellung 
von Menschenrechtsverletzungen kümmern und im 
Zweifel Anordnungen oder Bußgelder von einer Be-
hörde bekommen können, ist als großer Fortschritt zu 
werten. Jedoch zeigen sich bei der Einreichung und 
Bearbeitung von Fällen nach wie vor hohe Hürden für 
die Betroffenen.

Das BAFA gestaltete das Verfahren zunächst so, 
dass die Beschwerdeführer:innen nur in einer ersten 
Phase der Klärung der Vorwürfe einbezogen wur-
den. Aus dem eigentlichen Prüfverfahren blieben sie 
ausgeschlossen. Infolge von Widersprüchen der Ge-
werkschaft und der unterstützenden NGOs änder-
te das BAFA jedoch seine Auffassung und gewährte 
den Betroffenen Akteneinsicht. Somit können die 
Arbeiter:innen die Maßnahmen der Supermärkte und 
jene des BAFA selbst überprüfen – eine erster entschei-
dender Erfolg und Voraussetzung für die Wirksam-
keit des Verfahrens. Im Verwaltungsverfahren geht es 
im Kern um die Einhaltung der unternehmerischen 
Sorgfaltspflichten, je nach Einzelfall kann es zu Abhil-
femaßnahmen wie der Ausbezahlung von Überstun-
den oder der Einhaltung von Wiederbetretungsfristen 
bei Pestizidsprühung kommen. Mit Inkrafttreten der 
CSDDD bietet sich zudem die Möglichkeit zivilrecht-
licher Klagen, bei denen die Kläger:innen individuell 
Schadensersatz einklagen können.

Betroffene, die Beschwerden oder Klagen einrei-
chen, gehen ein hohes Risiko ein, reicht doch in vie-

len Ländern häufig schon eine Beschwerde gegenüber 
Vorgesetzten oder die Mitgliedschaft in einer Gewerk-
schaft, um entlassen zu werden. Gegen diese Art von 
Repressalien gibt es in beiden Gesetzen noch keinen 
ausreichenden Schutz.

Weder LkSG noch CSDDD erlegen den Unterneh-
men Offenlegungspflichten für ihre Lieferketten auf. 
Dies stellt Betroffene von Menschenrechtsverletzun-
gen in der Landwirtschaft vor eine hohe Hürde, da 
sie oft schlicht nicht wissen, welche deutschen oder 
europäischen Unternehmen die Produkte abnehmen.

Der Aspekt der fairen Einkaufspraktiken ist zwar 
in beiden Gesetzen ausdrücklich geregelt. Wie genau 
etwa das BAFA kontrolliert, ob die Preise, die Super-
märkte für Agrarprodukte bezahlt haben, ausreichend 
waren, um vor Ort Menschenrechts- und Umwelt-
standards einzuhalten, oder ob sich auch Zulieferer, 
die vom Preisdruck der Supermärkte betroffen sind, 
wirksam auf Grundlage des Gesetzes wehren können, 
bleibt abzuwarten.

Relevanz für die deutsche Landwirtschaft
Für die Landwirtschaft und Landarbeit in Deutschland 
dürften die Lieferkettengesetze eine weniger wich-
tige Rolle spielen als für internationale Lieferketten. 
Schließlich sind die meisten arbeitsrechtlichen Pro-
bleme, denen sich etwa Erntehelfer:innen gegenüber 
sehen,12 nach nationalem Recht und direkt gegenüber 
dem Arbeitgeber einfacher durchsetzbar als über 
den Umweg von Sorgfaltspflichtenverletzungen der 
Abnehmer. Aber die Gesetze stellen klar, dass auch 
große Abnehmerunternehmen eine Verantwortung 
für die Bedingungen auf dem Feld haben. Besonders 
relevant ist das für den Aspekt der Einkaufspraktiken, 
die zeigen, dass etwa ein großer Einzelhändler durch 
Preisdruck zur prekären wirtschaftlichen Situation 
von landwirtschaftlichen Betrieben und damit mittel-
bar zur Nichteinhaltung von arbeitsrechtlichen und 
umweltbezogenen Standards beitragen kann. Inso-
fern könnten die Lieferkettengesetze eine Ergänzung 
zu den bestehenden Regeln über unfaire Handelsprak-
tiken darstellen. Dafür spricht, dass das BAFA durch 
seine Intervention im Fall Gräfenhausen, bei dem 
LKW-Fahrer wegen unbezahlter Löhne in den Streik 
traten, deutlich gemacht hat, dass es auch bei Men-
schenrechtsverletzungen in Lieferketten in Deutsch-
land handeln wird.13

Hilfreich für landwirtschaftliche Betriebe könnte 
die Beschäftigung mit der Handreichung Zusammen
arbeit in der Lieferkette des BAFA sein, in der be-
schrieben wird, dass etwa Supermärkte Sorgfaltspflich-
ten nicht einfach entlang der Lieferkette weiterreichen 
und Landwirt:innen mit vertraglichen Zusicherungen 
überfordern dürfen. Wenn dies von der Behörde auch 
kontrolliert wird, dürfte das zuletzt häufig verwandte 
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Argument gegen Lieferkettenregelungen, diese wür-
den die Wirtschaft und vor allem KMU mit Bürokratie 
überfrachten, ins Leere laufen. Letztlich sollte man sich 
vor Augen halten, dass in den Gesetzen nicht Berichts-, 
sondern Sorgfaltspflichten zentral sind – und dass bei-
de dem Schutz der Menschenrechte dienen. Dies zei-
gen nicht zuletzt die Beschwerden aus Lateinamerika, 
bei denen Arbeiter:innen infolge ihrer Beschwerde 
endlich einen gerechten Lohn verdienen und eine Ge-
werkschaftsgruppe im Betrieb aufbauen konnten. Eine 
Abschwächung oder gar Aussetzung der Pflichten des 
Lieferkettengesetzes würde diese Erfolge gefährden – 
und mit ihnen die Menschen auf den Plantagen.
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Folgerungen & Forderungen

	■ Das deutsche und das europäische Lieferketten-
gesetz stellen klar, dass sich große Konzerne nicht 
länger ihrer Verantwortung für Arbeits- und Um-
weltbedingungen in der Herstellung ihrer Produkte 
entziehen können.

	■ Sowohl Landarbeiter:innen als auch Bäuerinnen 
und Bauern profitieren von den Gesetzen, da darin 
Arbeitsrechte geschützt und angemessene Einkaufs-
praktiken vorgeschrieben werden.

	■ Die Bundesregierung muss die EU-Lieferkettenrichtlinie 
vollständig umsetzen und auf alle bereits unter das 
deutsche LkSG fallenden Unternehmen anwenden.

	■ Die in der EU-Lieferkettenrichtlinie vorgeschriebene 
zivilrechtliche Haftung gibt Betroffenen von Men-
schenrechtsverletzungen endlich das Recht, vor 
europäischen Gerichten zu klagen, wenn die dort an-
sässigen Unternehmen die Rechtsverletzung verur-
sacht oder zu ihr beigetragen haben. Die Einführung 
der Haftungsregel muss bereits ab 2027 gelten!

	■ Neben den Lieferkettengesetzen braucht es einen 
stärkeren Schutz von Produzent:innen gegen unlau-
tere Handelspraktiken wie ein Verbot des Einkaufs 
unter Produktionskosten und die Einrichtung einer 
Preis- und Margenbeobachtungsstelle. 

	■ Um die enormen Ungleichgewichte im Ernährungs-
system auszugleichen, bräuchte es auch strukturelle 
Maßnahmen der Kartellbehörden, um die Verhand-
lungsmacht der Supermärkte einzuhegen.
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